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Name der Organisation*
* Pflichtfeld, als Privatperson "Privat" eintragen.

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.

Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf allgemein?
 

Ihre Anmerkungen  zum Artikel 1 § 1 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Das Gesetz dient bereits der Erschließung von Quellen im Bereich der Tiefengeothermie, der oberflächennahen Geothermie und
der Oberflächengewässer. Zweck und Ziel des Gesetzes sollten daher die Quellenerschließung ausdrücklich benennen. Diese
explizite Nennung ist entscheidend, denn häufig geht von diesen Nebenanlagen eine Umweltwirkung aus (Geräu-sche, Wärme-
/Kälteeintrag, Wasserentnahme), die einer Güterabwägung oder einer sonsti-gen Entscheidung durch eine Verwaltungsbehörde
bedarf. Nicht selten sind Quellenanlagen örtlich von der Wärmepumpe getrennt und müssen somit auch getrennt von dieser
abgewägt werden.
 
BEE-Vorschlag:
§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für den vereinfachten und beschleunigten Auf- und
Ausbau einer Infrastruktur für die Aufsu-chung, Gewinnung und Nutzung von Erdwärme sowie den Ausbau von Wärmepum-pen
sowie ihrer Quellenanlagen und Wärmespeichern. (…)

Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 2 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Wie bereits ausgeführt, sollte das Gesetz die Quellenerschließung für Wärmepumpen insge-samt umfassen, soweit diese
Erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme nutzen. Der Verweis auf Bohrungen und Nebenanlagen reicht nicht aus.
In der gegenwärtigen Fassung wären insbesondere Anlagen zur Nutzung von Flusswärme und kalte Nahwärmenetze nicht
ausreichend abgedeckt. Für die Flusswärme ist es wichtig, unterschiedliche technische Konstellationen zu beachten, etwa wenn
Flusswasser entnom-men und einer Wärmepumpe zugeleitet wird.
Beim Versorgungskonzept der kalten Nahwärme bildet das Leitungsnetz nicht nur die Vertei-lung niedertemperierter Wärme
(häufig aus Erdsonden oder Abwasser). Neben der Vertei-lung sammelt das Leitungsnetz als Kollektor zusätzliche Erdwärme
ein. Daher ist es streng genommen nicht als Wärmeleitung, sondern eher als Teil einer geothermischen Anlage zu beachten. Da
das kalte Leitungsnetz aber räumlich von der primären Wärmequelle getrennt sein kann, ist auch hier unklar, ob die kalte
Nahwärme unter die aufgezählten Teile des An-wendungsbereichs (oder der Nebenanlagen) zählt.
BEE-Vorschlag:
Anwendungsbereich (§ 2 GeoBG)
Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet:
3. einer Wärmepumpe einschließlich der Quellenanlage

Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 3 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Die Begriffsdefinition von Wärmeleitungen schließt nach aktuellem Stand nicht kalte Nahwär-menetze mit ein, da diese meist
nicht reines Wasser, sondern ein Glykol-Wasser-Gemisch führen. Dieses Versorgungskonzept ist in Neubauquartieren bereits
etabliert und gewinnt auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsquartieren zunehmend an Bedeutung. Über ein
Verteilnetz wird niedertemperierte Wärme in einem Quartier bereitgestellt und in den angeschlossenen Gebäuden durch
Wärmepumpen angehoben.
BEE-Vorschlag:
5. „Wärmeleitung“ eine Rohrleitungsanlage zur Beförderung von Dampf -oder Warm-wasser eines Wärmeträgers zur
thermischen Nutzung (Lieferung von Wärme oder Kälte) oder zur Wärmespeicherung
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Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 4 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass Geothermieanlagen und Wärmespeichern ein überra-gendes öffentliches Interesse
zugeordnet wird. Damit schließt das Gesetz auch eine Lücke, da eine entsprechende Beimessung für Güterabwägungen bereits
in § 1 Abs. 3 GEG für die Versorgung von Gebäuden postuliert wurde, und nun auch für die Versorgung von Wärme-netzen und
Gewerbe/Industrie ergänzt wird. Um diesen Einklang mit dem GEG noch zu er-weitern, sollten auch Wärmeleitungen mit einem
hohen Anteil Erneuerbarer Energien (≥ 65 %) als im überragenden öffentlichen Interesse liegend aufgenommen werden.
Der BEE schlägt außerdem vor, die Jahreszahl 2045 zu streichen, da die Treibhausgasneut-ralität das Ziel ausreichend
beschreibt und es zu Unsicherheiten führen könnte, falls diese nicht wie geplant bis 2045 erreicht werden sollte.
BEE-Vorschlag:
Die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung einer Anlage nach § 2 Nummer 1 bis 4 sowie Wärmeleitungen mit einem Anteil
Erneuerbarer Energien von mindestens 65 % liegen bis zum Erreichen der Netto- Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 im
überra-genden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.

Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 5 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 6 Absatz 1 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 6 Absatz 2 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 7 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Der BEE begrüßt die Duldungspflicht für Eigentümer und Nutzungsberechtigte von seismischen Explorationen zur Ermittlung
des Geothermiepotenzials. Dies wird zu einer erhebli-chen Erleichterung in der Explorationsphase von Projekten führen und
somit den Ausbau von Geothermieanlagen beschleunigen.

Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 8 Absatz 1 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 8 Absatz 2 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 8 Absatz 3 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 8 Absatz 4 GeoBG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 9 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 10 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 1 § 11 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 1:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. bedankt sich für die Möglichkeit einer Stel-lungnahme und begrüßt den
vorliegenden Gesetzesentwurf sehr, dessen Ziel es ist, den Auf-bau dringend benötigter Infrastruktur für Geothermie,
Wärmepumpen und Wärmespeicher zu beschleunigen. Die Festlegung dieser Infrastruktur als überragendes öffentliches
Interesse trifft bei uns auf große Zustimmung und schließt eine gesetzliche Lücke.
Die Erschließung von Geothermie und weiteren Wärmequellen haben derzeit aufgrund teils komplexer Genehmigungsverfahren
je nach Umfang einen Umsetzungszeitraum von mehre-ren Jahren, der durch eine Verfahrensvereinfachung stark verkürzt
werden kann. Die im Ent-wurf vorgesehenen Fristsetzungen für Behörden werden einen wichtigen Beitrag hierzu leis-ten.



Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 2:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 3:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 1 des Gesetzesentwurfs:
 
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 2 des Gesetzesentwurfs:
 
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 3 des Gesetzesentwurfs:
 
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 4 des Gesetzesentwurfs:
 
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 5 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 1 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 2 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 3 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 4 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 5 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 6 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 7 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 6 § 57e Absatz 8 BBergG des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 4 Nummer 7 des Gesetzesentwurfs:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 4:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 5 Nr. 1
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 5 Nr. 2
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
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Ihre Anmerkungen zum Artikel 5 Nr. 3
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Ihre Anmerkungen zum Artikel 5 Nr. 4
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

BEE-Vorschlag: § 46 Absatz 1 Satz 1wird wie folgt geändert
In Nummer 1 wird nach der Angabe „Haushalt“ die Angaben „inklusive Wärme- und/oder Kälteversorgung über den Entzug und
die Einleitung von Wärme aus dem Wasser“ eingefügt.

Ihre Anmerkungen zum Artikel 5 Nr. 5
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 5:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

In dieser Regelung geht es um die Entnahme von Wasser aus Grundwasser oder Oberflä-chengewässern (Seen, Flüssen,
Hafenbecken) zum Zwecke der Erzeugung von Wärme oder Kälte mittels Wärmepumpen. Das Ansinnen, die Wasserbehörden
zu einem beschleunigten Verwaltungsverfahren anzuhalten, ist begrüßenswert.
Ein beschleunigtes Verwaltungsverfahren erscheint weniger für die Errichtung einer Groß-wärmepumpe relevant (diese ist i.d.R.
nicht genehmigungspflichtig), sondern für die Ent-nahme und Nutzung des Mediums Wasser durch die Quellenanlage einer
Wärmepumpe. Dabei sei darauf verwiesen, dass die Begriffsdefinition von Großwärmepumpen unter § 2 GeoBG jedenfalls zu
korrigieren ist und es sich eher anbietet, auf die Quellenanlagen von Wärmepumpen im Allgemeinen zu verweisen (s.o.).
Neben der Nutzung von Wärme aus Erneuerbaren Energien ist auch die Kältenutzung aus dem Grundwasser für die
Dekarbonisierung unserer Energieversorgung relevant. Deshalb sollte neben dem Heizen mit Grundwasser bzw. Erdwärme auch
das Kühlen mit Grundwas-ser bzw. Erdwärme erleichtert werden.
Um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung weiter voranzubringen, wird vorgeschlagen, neben der Beschleunigung der
Genehmigungsverfahren für die oberflächennahe und die Tie-fen-Geothermie auch die Beschleunigung von Genehmigungen
weiterer Optionen Erneuer-barer Wärmeversorgung zu nutzen. Dazu sollte der Gesetzentwurf des GeoBG um die o. a.
Regelungen zur Genehmigungserleichterung für die Aquathermie ergänzt werden.
Die Nutzung von Flusswärme bietet signifikante Potenziale, sowohl für das Gelingen der Wärmewende als auch zur
Verbesserung der Gewässerökologie. Die großen Chancen die-ser Technologie sollten genutzt und gefördert werden. Weitere
Informationen finden Sie auch in der Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW).
BEE-Vorschlag:
In § 11a WHG Abs. (1) wird in Satz 1 Nr. 2 die folgende Ergänzung vorgenommen:
“2. Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Flusswärme und Erd-wärme, wenn ein bergrechtlicher Betriebsplan
nicht erforderlich ist.”
In § 36 WHG wird nach Abs. (1) folgender neuer Satz 4 angefügt:
„4. Die Entnahme- und Wiedereinleitungsbauwerke zur Gewinnung von Fluss-wärme, die gleichzeitig auch zu einer Abkühlung
des Gewässers beitragen.“
In § 36 WHG wird nach Abs. (3) folgender neuer Abs. (4) angefügt:
„(4) Entnahme- und Wiedereinleitungen zum Zwecke der Flusswärmegewin-nung, die gleichzeitig zur gewässerökologisch
gewünschten Abkühlung des Gewässers beitragen, sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-nik zu errichten, zu
betreiben und zu unterhalten. Steht die Flusswärmegewin-nung und Gewässerabkühlung in Verbindung mit einer bestehenden
Gewäs-serbenutzung, so ist keine gesonderte Genehmigung erforderlich.“

Allgemeine Anmerkungen zum Artikel 5:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)

In dieser Regelung geht es um die Entnahme von Wasser aus Grundwasser oder Oberflä-chengewässern (Seen, Flüssen,
Hafenbecken) zum Zwecke der Erzeugung von Wärme oder Kälte mittels Wärmepumpen. Das Ansinnen, die Wasserbehörden
zu einem beschleunigten Verwaltungsverfahren anzuhalten, ist begrüßenswert.
Ein beschleunigtes Verwaltungsverfahren erscheint weniger für die Errichtung einer Groß-wärmepumpe relevant (diese ist i.d.R.
nicht genehmigungspflichtig), sondern für die Ent-nahme und Nutzung des Mediums Wasser durch die Quellenanlage einer
Wärmepumpe. Dabei sei darauf verwiesen, dass die Begriffsdefinition von Großwärmepumpen unter § 2 GeoBG jedenfalls zu
korrigieren ist und es sich eher anbietet, auf die Quellenanlagen von Wärmepumpen im Allgemeinen zu verweisen (s.o.).
Neben der Nutzung von Wärme aus Erneuerbaren Energien ist auch die Kältenutzung aus dem Grundwasser für die
Dekarbonisierung unserer Energieversorgung relevant. Deshalb sollte neben dem Heizen mit Grundwasser bzw. Erdwärme auch
das Kühlen mit Grundwas-ser bzw. Erdwärme erleichtert werden.
Um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung weiter voranzubringen, wird vorgeschlagen, neben der Beschleunigung der



Genehmigungsverfahren für die oberflächennahe und die Tie-fen-Geothermie auch die Beschleunigung von Genehmigungen
weiterer Optionen Erneuer-barer Wärmeversorgung zu nutzen. Dazu sollte der Gesetzentwurf des GeoBG um die o. a.
Regelungen zur Genehmigungserleichterung für die Aquathermie ergänzt werden.
Die Nutzung von Flusswärme bietet signifikante Potenziale, sowohl für das Gelingen der Wärmewende als auch zur
Verbesserung der Gewässerökologie. Die großen Chancen die-ser Technologie sollten genutzt und gefördert werden. Weitere
Informationen finden Sie auch in der Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW).
BEE-Vorschlag:
In § 11a WHG Abs. (1) wird in Satz 1 Nr. 2 die folgende Ergänzung vorgenommen:
“2. Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Flusswärme und Erd-wärme, wenn ein bergrechtlicher Betriebsplan
nicht erforderlich ist.”
In § 36 WHG wird nach Abs. (1) folgender neuer Satz 4 angefügt:
„4. Die Entnahme- und Wiedereinleitungsbauwerke zur Gewinnung von Fluss-wärme, die gleichzeitig auch zu einer Abkühlung
des Gewässers beitragen.“
In § 36 WHG wird nach Abs. (3) folgender neuer Abs. (4) angefügt:
„(4) Entnahme- und Wiedereinleitungen zum Zwecke der Flusswärmegewin-nung, die gleichzeitig zur gewässerökologisch
gewünschten Abkühlung des Gewässers beitragen, sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-nik zu errichten, zu
betreiben und zu unterhalten. Steht die Flusswärmegewin-nung und Gewässerabkühlung in Verbindung mit einer bestehenden
Gewäs-serbenutzung, so ist keine gesonderte Genehmigung erforderlich.“

Ihre Anmerkungen zum Artikel 6:
(Bitte maximal 6500 Zeichen verwenden, Leerzeichen werden mitgezählt)
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